
stellt worden ist. Daraus ergeben sich weitreichende 
Konsequenzen, z. B. das Verbot der höheren Strafe 
(§ 321 Abs. 2 StPO) und das Aussetzen der Verwirkli
chung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit (§ 326 Abs. 2 StPO).

Gemäß § 322 Abs. 1 Ziff. 1 StPO darf das Kassations
gericht auf der Grundlage der tatsächlichen Feststel
lungen selbst entscheiden, wenn unter Beibehaltung des 
Strafausspruchs der Schuldausspruch zu ändern ist. Die 
Auffassung des StPO-Lehrkommentars (Berlin 1968, 
Anm. 2 zu § 322 [S. 359]), daß das Kassationsgericht 
den Schuldausspruch nur zuungunsten des Angeklag
ten in Selbstentscheidung abändem darf, findet im 
Gesetz keine Stütze. Auch der Kassationsantrag, der 
die Änderung des Schuldausspruchs erstrebt, muß ge
mäß § 314 StPO bestimmen, ob er zugunsten oder zu
ungunsten des Verurteilten gestellt worden ist. Bei 
einem Antrag zugunsten des Angeklagten darf das Kas
sationsgericht gemäß § 321 Abs. 2 StPO keine höhere 
Strafe aussprechen. Dagegen bleibt bei der Änderung 
des Schuldausspruchs im Wege der Selbstentscheidung 
(und auch bei einer Änderung der Urteilsgründe gemäß 
§ 322 Ziff. 6 StPO) unbeachtlich, ob der Kassationsan
trag zugunsten oder zuungunsten des Verurteilten ge
stellt worden ist. In einem solchen Fall hat das Kas
sationsgericht den Schuldausspruch (bzw. auch die 
Gründe) im Wege der Selbstentscheidung zu verän
dern. Eine Aufhebung des Urteils und Zurückverwei
sung der Sache zur erneuten Entscheidung ist in die
sen Fällen nicht möglich.
§ 322 Abs. 1 Ziff. 2 StPO enthält die Möglichkeit, in 
Übereinstimmung mit dem Antrag des Generalstaats
anwalts oder des Staatsanwalts des Bezirks eine gesetz
lich vorgeschriebene Mindeststrafe oder eine zwingend 
vorgeschriebene Zusatzstrafe auszusprechen oder von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
abzusehen. Diese Bestimmung macht die Selbstent
scheidung von der Übereinstimmung des Kassationsge
richts mit dem Antrag des Generalstaatsanwalts bzw. 
Bezirksstaatsanwalts abhängig. Haben der Präsident 
des Obersten Gerichts oder der Direktor des Bezirks
gerichts den Kassationsantrag gestellt, so kommt es 
u. E. auf die Übereinstimmung zwischen diesem und 
dem Kassationsgericht an. Die Selbstentscheidung nach 
§ 322 Ziff. 2 StPO hat also immer zur Voraussetzung, 
daß zwischen . Antragsteller und Kassationsgericht 
Übereinstimmung besteht. Wird diese nicht erzielt, so 
hat das Kassationsgericht immer die Möglichkeit, die 
Sadie zurückzuverweisen und dem unteren Gericht ge
mäß § 324 StPO bindende Weisungen zu erteilen.
Soweit auf eine gesetzlich vorgeschriebene Mindest
strafe zu erkennen ist, kann es sich immer nur um 
eine Kassation zuungunsten des Verurteilten handeln, 
weil der Ausspruch einer geringeren Strafe von § 322 
Abs. 1 Ziff. 4 StPO'erfaßt wird. Unter Mindeststrafe 
ist die in der Strafrechtsnorm des Besonderen Teils des 
StGB angedrohte niedrigste Strafe zu verstehen. Hat 
das--Gericht z. B. zutreffend die Handlung eines Ange
klagten als schwere Körperverletzung i. S. des §116 
Abs. 2 StGB beurteilt und trotzdem auf eine Freiheits
strafe unter zwei Jahren erkannt, so kann das Kassa
tionsgericht auf die für diese Handlungen vorgeschrie
bene Mindeststrafe von zwei Jahren Freiheitsentzug 
erkennen.
Ist unter den Voraussetzungen der außergewöhnlichen 
Strafmilderung die vorgeschriebene Mindeststrafe un
terschritten oder auf eine mildere Strafart erkannt 
worden und kommt das Kassationsgericht bei einem 
zuungunsten des Angeklagten gestellten Kassationsan
trag auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellun
gen zu der Auffassung, daß diese rechtliche Beurtei

lung fehlerhaft ist, so kann es im Kassationsverfahren 
ebenfalls selbst entscheiden und auf die in der ver
letzten Strafrechtsnorm angedrohte Mindeststrafe er
kennen, Ist das Kassationsgericht der Auffassung, daß 
die Bestimmungen über die außergewöhnliche Strafmil
derung fehlerhaft außer Betracht geblieben sind und 
daß deshalb auf eine geringere als die ausgesprochene 
Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu 
erkennen ist, so kann es nach § 322 Abs. 1 Ziff. 4 
StPO selbst entscheiden.
Was die Selbstentscheidung über eine zwingend vor
geschriebene Zusatzstrafe anbetrifft, so ist zu beach
ten, daß die Zusatzstrafen fast ausnahmslos nicht mehr 
zwingend vorgeschrieben sind. Die Einziehung des 
Mehrerlöses gemäß § 170 Abs. 3 StGB ist z. B. eine 
zwingend vorgeschriebene besondere staatliche 
Zwangsmaßnahme und ihr Ausspruch deshalb auch 
grundsätzlich im Kassationsverfahren zulässig, obwohl 
sie nicht den Charakter einer Zusatzstrafe hat./2/ Al
lerdings hat das Kassationsgericht über diese Frage nur 
im Zusammenhang mit anderen Kassationsgründen zu 
entscheiden, denn nach der АО über die Rückerstat
tung und die Abführung von Mehrerlösen aus Preis
überschreitungen — Mehrerlös-AO — vom 28. Juni 
1968 (GBl. II S. 562) kann der Mehrerlös auch im Ver
waltungswege eingezogen werden.
Das Kassationsgericht kann gemäß § 322 Abs. 1 Ziff. 3 
und 4 StPO durch Selbstentscheidung das Verfahren 
abschließen, wenn der Angeklagte auf der Grundlage 
der tatsächlichen Feststellungen freizusprechen ist, 
wenn eine geringere Strafe auszusprechen ist oder 
wenn Zusatzstrafen oder andere Maßnahmen aufzuhe
ben sind. Zum Ausspruch einer geringeren Strafe ge
hört nicht nur die Herabsetzung der Strafhöhe, son
dern auch das Erkennen auf eine mildere Strafart. Bei 
der Beurteilung der Frage, welche Strafart die gerin
gere Strafe ist, ist von §§ 23 und 69 StGB auszuge
hen. Eine Strafe ohne Freiheitsentzug ist danach immer 
die mildere Strafe gegenüber einer Strafe mit Frei
heitsentzuges/
Wird ein die Straferhöhung anweisendes Urteil des Ge
richts zweiter Instanz durch das Kassationsgericht 
aufgehoben und stellt dieses die Erfolglosigkeit eines 
zuungunsten des Angeklagten eingelegten Protestes ge
gen das eine mildere Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit festlegende Urteil des Gerichts 
erster Instanz fest, dann ist das Kassationsgericht ge
mäß § 322 Abs. 1 Ziff. 4 StPO ebenfalls zur Selbst
entscheidung durch Zurückweisung des Protestes be- 
fugt./4/ Mit einer solchen Entscheidung wird das Ur
teil des Gerichts erster Instanz wieder wirksam.

Aufhebung von Beschlüssen

Nach § 322 Abs. 3 StPO kann das Kassationsgericht 
auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen 
Beschlüsse aufheben, die nicht einem Urteil gleichste
hen, und die in der Sache erforderlichen Maßnahmen 
selbst treffen. Auch bei dieser Bestimmung ist von 
dem Prinzip auszugehen, daß bei bindenden Weisun
gen kein Raum für eine Entscheidung durch die In
stanzgerichte vorhanden ist.
Nach § 322 Abs. 3 StPO kann das Kassationsgericht 
Entscheidungen über die Anordnung der Untersu
chungshaft (§ 122 StPO) und über die Strafaussetzung 
auf Bewährung (§§ 349 ff. StPO) selbst treffen. Richtet

121 Vgl. StGB-Lehrkommentar, Berlin 1968, Ann. 6 zu 8 170 
(Bd. П, S. 181 f.).
131 Vgl. Schröder, „Zum Verhältnis von Einweisung m ein 
Jugendhaus und Freiheitsstrafen gegenüber Jugendlieben“, 
NJ 1970 S. 424 f.
I*/ Vgl. OG, Urteil vom 15. Mal 1970 - lb Zst 3/70 - rNJ 1S70 

S. 493).
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